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1 EINFÜHRUNG UMWELTBERICHT 

Die Marktgemeinde Matrei am Brenner beabsichtigt das Örtliche Raumordnungskonzept der Ge-
meinde fortzuschreiben. Diese erfolgt auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung des Tiroler Raum-
ordnungsgesetzes gemäß § 80 TROG 2022. Das Örtliche Raumordnungskonzept umfasst das gesamte 
Gemeindegebiet.  

Die Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist dabei gemäß § 80 TROG 2022 vom Ge-
meinderat der Marktgemeinde Matrei am Brenner bis spätestens 1. Jänner 2024 zu beschließen und 
der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen. 

Gemäß § 2 Abs.1 lit. a Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP), Gesetz vom 9. März 2005 über die Um-
weltprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Ausarbeitung bestimmter Pläne und Pro-
gramme in Tirol (Tiroler Umweltprüfungsgesetz - TUP) LGBl. Nr. 34/2005, ist die Durchführung einer 
Umweltprüfung für Pläne und Programme, für die landesgesetzlich die Durchführung einer Umwelt-
prüfung vorgesehen ist, erforderlich. 

Gemäß § 65 TROG 2022 hat die Gemeinde den Entwurf über die Erlassung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes einer Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz zu unterziehen. 

Im Zuge der Umweltprüfung ist insbesondere ein Umweltbericht zu erstellen und öffentlich aufzule-
gen. 

Dieser Umweltbericht hat die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Ausführung des 
Plans oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich verursachen wird, zu ermitteln, zu beschrei-
ben und zu bewerten. Dabei sind auch vertretbare Alternativen, die die Ziele und den geographi-
schen Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichtigen, zu ermitteln, zu beschreiben 
und zu bewerten. Der Umweltbericht muss jedenfalls die im § 5 Abs. 5 TUP angeführten Informatio-
nen enthalten. 

Gemäß § 5 (4) TUP sind zur Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrads der in den Umwelt-
bericht aufzunehmenden Informationen die öffentlichen Umweltstellen von der Planungsbehörde ς 
der Gemeinde - vor der Ausarbeitung des Plans oder Programms zu befassen. Die Planungsbehörde 
hat dazu einen Entwurf des Umweltberichts vorzulegen. Die öffentlichen Umweltstellen haben erfor-
derlichenfalls sonstige öffentliche Dienststellen, deren Wirkungsbereich von den durch die Ausfüh-
rung des Plans oder Programms verursachten Umweltauswirkungen betroffen sein könnte, zu befas-
sen. 

Der Umweltbericht hat gemäß § 5 Abs. 5 TUP jedenfalls zu enthalten: 

a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms sowie der 
Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen; 

b) die maßgeblichen Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche 
Entwicklung bei Nichtausführung des Plans oder Programms; 

c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

d) sämtliche Umweltprobleme, die derzeit für den Plan oder das Programm relevant sind, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen Umweltrelevanz 
beziehen (einschließlich der Natura 2000-Gebiete); 

e) die auf internationaler, gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und 
alle Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden; 

f) die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne der lit. f des Anhangs I der Richt-
linie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswir-
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kungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. 2001, Nr. L 197, S. 30 bis 37); 

g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen aufgrund der 
Ausführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern und weitestmöglich auszuglei-
chen; 

h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschreibung, 
wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich allfälliger Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung der erforderlichen Informationen (wie etwa technische Lücken oder fehlende 
Kenntnisse); 

i) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen nach § 10; 

j) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Informationen nach den lit. a bis i. 
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2 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGSTEN ZIELE DER ERLASSUNG DES 
ÖRTLICHEN RAUORDNUNGSKONZEPTES 

2.1 Leitbild und Eckdaten der Verordnung (angestrebte Bevölkerungs- und Wirtschafts-
entwicklung) 

Hinsichtlich der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung wird auf die ausführliche Beschreibung im 
Rahmen des Erläuterungsberichtes (Bestandsaufnahme und Problemanalyse) unter Punkt Bevölke-
rungsentwicklung bzw. Punkt Wirtschaftsentwicklung verwiesen. 

Im Wesentlichen wird dabei ein kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung im Umfang von max. 10% 
der gegenwärtigen Einwohnzahl angestrebt. 
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3 DIE MASSGEBLICHEN GESICHTSPUNKTE DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDS UND 
DESSEN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG BEI NICHTAUSFÜHRUNG DES PLANS ODER 
PROGRAMMS 

3.1 Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands 

3.1.1 Schutzgut Boden 
Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner dominieren Braunerdeböden. Im Detail kann die geografi-
sche Zuordnung der Böden der Bodenkartierung des Lebensministeriums bzw. den WEB-GIS Applika-
ǘƛƻƴŜƴ α[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ .ǀŘŜƴάΣ ¢LwL{ ŜƴǘƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΥ 

 
Abbildung 1: Landwirtschaftliche Böden, Marktgemeinde Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS 
Applikationen, Stand 03-2023 

 
Abbildung 2: Legende zu Landwirtschaftliche Böden, , Marktgemeinde Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, 
TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 03-2023 

Die dominante Bodenform sind Braunerden sowie Glyen in den Hangbereichen. Entlang der Groß-
ache treten Auböden auf. Auf folgende damit in Zusammenhang stehende Parameter hinsichtlich der 
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Baulandeignung bzw. Freihaltekategorien wird hingewiesen: 

3.1.1.1 Vernässungen 
Die im Gefahrenzonenplan der zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbauung aus-
gewiesenen Braunen Hinweisbereiche ς Vernässung (VN) sind im Verordnungsplan zum Örtlichen 
Raumordnungskonzept eingetragen. 

3.1.1.2 Rutschgebiete 
Die im Gefahrenzonenplan der zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbauung aus-
gewiesenen Braunen Hinweisbereiche ς Rutschgebiete (RU) sind im Verordnungsplan zum Örtlichen 
Raumordnungskonzept eingetragen. 

 

Abbildung 3: Braune Hinweisbereiche (Rutschungen-Vernässungen und Steinschlaggefährdungen) Gefahren-
zonenplan Wildbach- und Lawinenverbauung Marktgemeinde Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS 
WEB-GIS Applikationen, Stand 09-2023 

Großflächige Rutschungsbereiche sind in den Siedlungszentren von Wiesengrund, Pfons und Schö-
fens gegeben. Am Gebäudebestand sind hier teilweise Schäden durch Rutschungen verursacht. In 
diesen Bereichen sind Neuausweisungen von Bauland nur unter geologischer Prüfung der Baulandei-
gnung möglich. 

Auf Grund der im Bereich Pfons festzustellenden Rutschungsprozesse wurde die Abteilung Krisen- 
und Gefahrenmanagement Landesgeologie des Amtes der Tiroler Landesregierung ersucht eine Be-
gutachtung der geologischen Gefahrensituation vorzunehmen. 

In der Folge wurde zwei Gutachten für neu vorgesehene bauliche Entwicklungsbereiche und im Be-
reich Pfons auch für bestehende bauliche Entwicklungsbereiches des derzeitigen in Rechtskraft be-
findlichen örtlichen Raumordnungskonzeptes erstellt. 
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Das Gutachten vom 23.10.2023 der Landesgeologie bezieht sich dabei auf neu vorgesehene bauliche 
Entwicklungsbereiche, die im Teil Änderungsbereiche dargestellt werden1. Die entsprechende geolo-
gische Beurteilung wird bei den einzelnen Änderungsbereichen angeführt. 

Im Gutachten der Landesgeologie vom 24.11.2023 hingegen, das sich auf die Beurteilung der geologi-
schen Gefährdungssituation im Ortsteil Pfons bezieht, wird ein Georisikobereich Rutschung ausge-
wiesen und weitere bauliche Entwicklungen ohne die im Gutachten als erforderlich erachteten Maß-
nahmen nicht als zulässig erachtet.2 

 

Abbildung 4: Landesgeologie Risikobereich Rutschung 

3.1.1.3 Steinschlag 
Die im Gefahrenzonenplan der zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbauung aus-

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement Landesgeologie Roman Außer-
le-chner, MSc Gemeinde Matrei am Brenner Örtliches Raumordnungskonzept - Stellungnahme der Landesgeo-
logie GZ: GuE-LG-131/27-2023 Innsbruck, 23.10.2023 
2 Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement Landesgeologie Roman Außer-
lechner, MSc Gemeinde Matrei am Brenner Örtliches Raumordnungskonzept im Bereich der Rutschung Pfons - 
Stellungnahme der Landesgeologie GZ: GuE-LG-131/35-2023 Innsbruck, 24.11.2023 
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gewiesenen Braunen Hinweisbereiche ς Steinschlaggebiete (ST) sind im Verordnungsplan zum Örtli-
chen Raumordnungskonzept eingetragen. 

Steinschlaggefährdungen liegen dabei in Teilbereichen von Pfons und im Zentrum von Matrei im 
Bereich Untermarkt unmittelbar unterhalb der Autobahntrasse vor. 

3.1.1.4 Deponien 
Im Gemeindegebiet befinden sich keine Deponien. 

3.1.1.5 Verdachtsflächen, Altlasten 
Laut der Aufzeichnungen des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, Referat 
Abfallwirtschaft sind im Gemeindegebiet einige Standorte von Altlasten oder Verdachtsflächen be-
kannt und sind im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskonzept eingetragen. 

 

Abbildung 5: Umweltschutz, Abfallwirtschaft, Altablagerungen (Punkte blau), Marktgemeinde Matrei am 
Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 03-2023 

Es wird diesbezüglich auf die ergänzenden Erläuterungen hingewiesen: 

α5ŜǊ ±ŜǊŘŀŎƘǘǎŦƭŅŎƘŜƴƪŀǘŀǎǘŜǊ ǿƛǊŘ ǾƻƳ ¦ƳǿŜƭǘōǳƴŘŜǎŀƳǘ ƎŜŦǸƘǊǘ ǳƴŘ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ƧŜƴŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der 
Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund früherer Nutzungsformen ausreichend be-
gründet ist. Die Eintragung einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster dokumentiert keines-
falls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von einer Verdachts-
fläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen (z.B. 
Boden- und Grundwasseruntersuchungen) nachgewiesen werden. 

Werden mit der Meldung einer Fläche zu wenige Informationen übermittelt, wird die Altablagerung 
oder der Altstandort nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen. Eine Eintragung kann erst 
erfolgen, wenn von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann zusätzliche, ausreichende Informa-
tionen übermittelt werden. Es gibt bereits eine große Anzahl von Meldungen, die noch nicht in den 
Verdachtsflächenkataster aufgenommen werden konnten. 

Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen. Es sind daher noch 
ƴƛŎƘǘ ŀƭƭŜ ±ŜǊŘŀŎƘǘǎŦƭŅŎƘŜƴ ƛƳ ±ŜǊŘŀŎƘǘǎŦƭŅŎƘŜƴƪŀǘŀǎǘŜǊ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴΦά 
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3.1.1.6 Bergrechtliche Festlegungen bzw. Bergbaugebiete 
Im Gemeindegebiet sind keine bergrechtlichen Festlegungen gegeben. 

3.1.1.7 Raumordnungsplan Gewinnung von mineralischen Gesteinsrohstoffen 
{ŜƛǘŜƴǎ ŘŜǊ ¢ƛǊƻƭŜǊ [ŀƴŘŜǎǊŜƎƛŜǊǳƴƎ ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ αDŜǎǘŜƛƴǎgewinnungskonzept Tirol 2020ά als Raum-
ordnungsplan nach § 12 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 erlassen. Das Gesteinsgewinnungskon-
zept ist die Grundlage für die raumordnungsfachliche Stellungnahme in den Genehmigungsverfahren 
nach dem Mineralrohstoffgesetz, in dem das Land Parteistellung hinsichtlich der überörtlichen 
Raumordnung hat. Es soll weiters im Vorfeld eine fachlich fundierte Information und Hilfestellung für 
Unternehmer, Behörden und Sachverständige bieten.  

Rohstoffgewinnungen sind standortgebunden und stellen aus verschiedensten Gesichtspunkten ho-
he Anforderungen an die Beurteilung. Es sind daher im Konzept Richtlinien enthalten, die beim Ab-
bau von mineralischen Baurohstoffen generell zu beachten sind. Diese Richtlinien erstrecken sich 
zum einen auf die Bereiche der Rohstoffsicherung wie auch der Nachhaltigkeit bei der Rohstoffge-
winnung. Zum anderen werden auch die relevanten Problemstellungen in Bezug auf Umweltaspekte 
und in Bezug auf konkurrierende Nutzungsansprüche dargestellt.  

Das Land Tirol hat in den Genehmigungsverfahren nach dem Mineralrohstoffgesetz Parteistellung 
hinsichtlich der überörtlichen Raumordnung, diese wird von Abteilung Raumordnung und Statistik 
wahrgenommen. Die Parteistellung ist bei der Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplänen für das 
obertägige Gewinnen grund-eigener mineralischer Rohstoffe gegeben. Dies betrifft in Tirol die Masse 
der gewonnenen Baurohstoffe wie Sand, Kies und Natursteine. Behörde ist in erster Instanz die je-
weilige Bezirksverwaltungsbehörde, Beschwerdeinstanz das Landesverwaltungsgericht. Die Partei-
stellung ist weiters bei der Erteilung von Bergwerksberechtigungen (Überscharen) für das Gewinnen 
von bergfreien mineralischen Rohstoffen gegeben. In Tirol betrifft dies derzeit die Gesteine Reinkalk, 
Magnesit, Diabas, Gips, Anhydrit und Ölschiefer. 

Der Bezirk Innsbruck-Land und das Gebiet der Landeshauptstadt Innsbruck liegen geologisch in den 
nördlichen Kalkalpen und im Bereich der Schieferhülle. Der Anteil an den nördlichen Kalkalpen ist fast 
zur Gänze als Naturschutzgebiet bzw. Landschaftsschutzgebiet und Ruhegebiet ausgewiesen. Eine 
Gesteinsgewinnung erfolgt hier nur in den Randbereichen am Seefelder- und am Gnadenwalder Pla-
teau. Südlich des Inns liegt im Griesbergtal, einem kleinen östlichen Seitental des Wipptals am Bren-
ner Pass, ein großes Gneis-Vorkommen. Hauptsächlich wird aber karbonatisches und silikatisches 
Lockergestein abgebaut, die räumlichen Schwerpunkte liegen im Raum Unterperfuß, im vorderen 
Stubaital und in Telfs. Im Gebiet der Landeshauptstadt ist ein Schotterabbau an der Brenner Auto-
bahn für die Versorgung des Brenner-Basistunnels (BBT) in Betrieb.  

Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind keine Rohstoffgewinnungen vorgesehen. 

3.1.1.8 Tiroler Einkaufszentrenprogramm 

Im Tiroler Einkaufszentrenprogramm 2005 werden konkrete Standortvorgaben für Einkaufszentren 
gemacht und Grundsätze formuliert, welche bei der Widmung entsprechender Sonderflächen zu 
beachten sind. Tiroler Einkaufszentrenprogramm 2005, LGBl. Nr. 119/2005 (pdf 189 KB) nach § 8 
TROG 2022, Änderung 2013 des Tiroler Einkaufszentrenprogramms, LGBl. Nr. 6/2013. 

Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind folgende Festlegungen ausgewiesen:  

Kernzone Einkaufszentren (Betriebstyp A) 
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Abbildung 6: Überörtliche Raumordnung, Einkaufszentren, Kernzone Einkaufszentren (Betriebstyp A), Markt-
gemeinde Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, TI-RIS WEB-GIS Applikationen, Stand: 03-2023 

In diesen Bereichen der Kernzone sind Sonderflächenwidmungen für Einkaufszentren gemäß §49 
TROG 2022 des Betriebstyps A zulässig, wobei auch 

3.1.1.9 Seilbahn- und Skigebietsprogramm 
Die Tiroler Landesregierung hat das aus dem Jahre 2005 stammende Seilbahn- und Schigebietspro-
gramm mit den Änderungen LGBl. Nr. 63/2011, 6/2015, 145/2018 fortgeschrieben. 

Dieses novellierte Raumordnungsprogramm legt fest, nach welchen Grundsätzen die Errichtung von 
Seilbahnen und Schipisten in Tirol erfolgen soll und welche Kriterien konkrete Projekte erfüllen müs-
sen, damit sie genehmigt werden können. Damit setzt sich dieses Programm das anspruchsvolle Ziel, 
die verschiedenen und zum Teil gegensätzlichen Ansprüche an den alpinen Raum im Sinne einer 
nachhaltigen "alpinen Raumordnung" aufeinander abzustimmen. 

Dieses Raumordnungsprogramm gilt für die Neuerschließung von Schigebieten und die Erweiterung 
bestehender Schigebiete sowie für die Neuerschließung von Gebieten für sonstige Freizeit-, Sport- 
und Erholungszwecke mit Seilbahnen. 

Dieses Raumordnungsprogramm gilt jedoch nicht für die Errichtung von Seilbahnen und für schitech-
nische Erschließungen im Bereich bestehender Schigebiete und gilt bis zum 31.Dezember 2024. 

Im Gemeindegebiet sind keine Schigebiete vorhanden.  

3.1.1.10 Golfplatzkonzept 
Aufbauend auf einer Evaluierung des Golfplatzkonzeptes 2004 hat die Landesregierung am 25. No-
vember 2008 ein neues Golfplatzkonzept beschlossen und mit LGBl. Nr. 46/2016 geändert. Die recht-
liche Umsetzung erfolgt als Raumordnungsprogramm gemäß § 7 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022.  

Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind keine Festlegungen ausgewiesen. 

3.1.2 Schutzgut Wasser 

3.1.2.1 Schutzgebiete nach Wasserrechtsgesetz 
Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind keine Schutzgebiete nach Wasserrechtsgesetz ausgewie-
sen.  
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3.1.3 Schutz Luft, Klima 

3.1.3.1 Seveso-Richtlinie 
Im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner liegen keine Flächen im Auswirkungsbereich oder Kon-
sultationsabstand eines Seveso-Betriebes im Sinne der Bestimmungen des § 1 Abs. 2 lit. e TROG (Ge-
biete mit Gefahr von schweren Unfällen in Betrieben im Sinn der Richtlinie 96/82/EG zur Beherr-
schung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen). 

3.1.3.2 Belastete Gebiete (NO2, PM 10), Sanierungsgebietes nach IG-L 
Das Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind keine belasteten Gebiete ausgewiesen. 

Im äußersten Nordwesten der Gemeinde befindet sich eine sehr kleine Fläche des Sanierungsgebie-
tes nach IG-L (145. VO des LH vom 17.11.2014). 

3.1.4 Schutzgut Fauna und Flora, Biodiversität 
Da hinsichtlich der Erlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes in den Bestimmungen des TROG 
2022 eine naturkundliche Bestandserhebung und -bewertung zwingend vorgesehen ist, erfolgte eine 
Neuaufnahme und Überprüfung der Freihalteflächen des bestehenden örtlichen Raumordnungskon-
zeptes durch das Ingenieurbüro für Ökologie, Mag. Michael Indrist, 6220 Buch in Tirol. 

Ziel ist dabei die Ausweisung von Vorbehaltsflächen, die zur Erhaltung bzw. Entwicklung ökologisch 
wertvoller und/oder landschaftlich wichtiger Bereiche im Gemeindegebiet dienen. Dadurch soll die 
naturkundefachliche Nachvollziehbarkeit der neuen Planung und die Möglichkeit zur raschen und 
effizienten Überprüfung der ÖRKs vonseiten des Landes gewährleistet werden. 

Gemäß den Vorgaben der Abteilung Umweltschutz ist bei der Erlassung eine Erhebung des Ist-
Zustandes und eine darauffolgende Prüfung der Aktualität der bestehenden Unterlagen Bearbeitung 
vorzunehmen. 

Die naturkundliche Bearbeitung wurde durch das Ingenieurbüro für Ökologie Michael Indrist 6063 
Rum (Nov. 2023 Durchführung: Hengsberger, Bühler, Indrist) erstellt, wobei festhalten wird: 

Durch die Bestandsaufnahme in der Gemeinde und auf Grundlage der bestehenden naturkundlichen 
Bearbeitung, der Biotopkartierung des Landes und naturkundlicher Literatur zur Gemeinde wurde 
eine entsprechende Aktualisierung und allfällige Adaptierung des Naturwerteplans durchgeführt. Der 
Ist-Zustand soll dabei in allgemeine Entwicklungstendenzen der vorhergegangen Planungsperiode 
eingeordnet werden und weiters auch eine Prognose für die Landschaftsentwicklung im zukünftigen 
ÖRK ermöglichen. 

Dabei sollen insbesondere die Funktionen der Freihalteflächen gegliedert nach Biotopschutz (FÖ) und 
Landschaftsschutz/Erholungsfunktion (FA) in Natur- und Kulturlandschaft beschrieben werden. 

Die Bearbeitung steht mit folgenden Plandarstellungen und einem erläuternden Bericht zur Verfü-
gung: 

ω Lebensraumtypen - Veränderungen von Lebensraumtypen lassen sich vor allem bei Gehölz-
strukturen beschreiben, da diese auf historischen Orthofotos gut erkennbar sind. Im Wesentlichen 
sind die naturschutzfachlich wertvollen Gehölzstrukturen weiterhin erhalten. Einzelne Gehölzstruktu-
ren konnten nicht mehr vorgefunden werden, so beispielsweise Feldgehölze zwischen Oberfonds und 
Pfonds, südlich des Kraftsees, im Bereich Zieglstadl sowie einzelne Streuobstwiesen beispielsweise im 
Bereich Mützens und Haslachsiedlung. Vereinzelt wurden Feldgehölze erweitert, so jene im Bereich 
Oberpfond und Wiesengrund. 

ω Landschaftsbild und Erholungswert - Die wesentlichen Elemente, die die Gemeinde nachhal-
tig prägen, sind vor allem die ausgedehnten Gehölzstrukturen und die abwechslungsreiche Gelände-
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morphologie. Mit Ausnahme der zuvor genannten Gehölzstrukturen konnten diesbezüglich keine 
auffallenden Veränderungen in den letzten 10-15 Jahren festgestellt werden. Eine geringfügige Ver-
dichtung des Siedlungsraumes konnte beispielsweise im Bereich von Wiesengrund, Mützens und der 
Haslachsiedlung festgestellt werden. Insgesamt lässt sich der Dauersiedlungsraum weiterhin als land-
schaftlich besonders reizvoll beschreiben und bietet überwiegend einen Erholungsraum von hoher 
Qualität. 

ω Naturwerte - Es wurden zahlreiche FÖBK im gesamten Untersuchungsraum neu ausgewiesen. 
Stellvertretend können hier die Gehölzstrukturen entlang der Sill (FÖBK 13, 26, 49), zwischen Gedeir 
und Pfonds, zwischen Schöfens und der Haslachsiedlung genannt werden. Ebenso große Biotopkom-
plexe beispielsweise im Bereich östlich der Rieder Straße (FÖBK 211) und im Bereich Obfeldes am 
Schlüpfbachl (FÖBK 98). 

Landschaftliche Freihalteflächen wurden großflächig erweitert und beinhalten zahlreiche weitläufi-
gen und reizvolle Kulturlandschaftsausschnitte des Dauersiedlungsraums. Nicht erneut ausgewiesen 
wurden die Freihaltefläche entlang der Straße Matreiwald B182. 

Für die künftige Entwicklung der Gemeinde Matrei am Brenner sind aus naturkundlich-räumlicher 
Sicht folgende Aspekte wesentlich: 

ω 5ƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘ ǿŜǊǘǾƻƭƭŜƴ CŜƭŘ- und Obstgehölze. 

ω 5ƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘ ǿŜǊǘǾƻƭƭŜƴ CŜǳŎƘǘƎŜōƛŜǘŜ ƛƳ YƻƴǘŜȄǘ ŜƛƴŜǊ ŘƛŜǎōŜȊǸƎƭƛŎƘ 
abgestimmten landwirtschaftlichen Nutzung. Wesentlich ist hier die Sicherung der Wasserversorgung 
(keine Entwässerung) sowie keine (intensive) Düngung der Flächen sowie die Einhaltung eines mind. 
5 Meter Pufferstreifens. 

ω 5ƛŜ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎŜ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ ǘȅǇƛǎŎƘŜƴ ƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ ƘƻƘŜƴ vǳŀƭƛπ
tät des Erholungswerts in den ausgedehnten FA-Flächen durch sorgfältig abgestimmte räumliche 
Entwicklungen (z.B. regionaltypische Bauweisen, Vermeidung von auffälligen Störfaktoren ς optisch, 
akustisch, etc.).  

Die im Zuge der naturkundlichen Bearbeitung vorgeschlagenen landschaftlich bzw. ökologisch wert-
vollen Flächen wurden in den Freilandbereichen als entsprechende Freihaltefläche (FA ς landschaft-
lich wertvolle Freihalteflächen und FÖ ς ökologisch wertvolle Freihalteflächen) ausgewiesen und im 
Verordnungstext im §3 auf die einzelnen Flächen verwiesen. 

Im folgenden Ausschnitte der entsprechenden Erhebungen: 
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Abbildung 7: Ausschnitt Plandarstellung - Landschaftsbild und Erholungswert  

 

Abbildung 8: Legende - Landschaftsbild und Erholungswert  
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Abbildung 9: Ausschnitt Plandarstellung - Lebensraumtypen 

 

Abbildung 10: Legende - Lebensraumtypen 
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Abbildung 11: Ausschnitt Plandarstellung - Naturwerte  

 

Abbildung 12: Legende - Naturwerte 

3.1.4.1 Waldentwicklungsplan 
Der Bestand der Waldflächen ist für die Verkehrsachsen bzw. das Siedlungsgebiet der Gemeinde als 
auch für die Wohn- und Freizeitqualität der Bevölkerung von großer Bedeutung. Im Gemeindegebiet 
ist der Großteil der Flächen mit Schutzfunktion versehen, gefolgt von einem etwas geringen Anteil an 
Nutzfunktion und Wohlfahrtsfunktion. 
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Abbildung 13: Waldentwicklungsplan, Marktgemeinde Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS 
Applikationen, 09-2023 

Die Kenntlichmachung der Leitfunktionen des Waldentwicklungsplanes erfolgt dabei nach-folgender 
Gliederung: 

Grün Nutzfunktion (wirtschaftlich nachhaltige Hervorbringung des Rohstoffes 
Holz) 

rot Schutzfunktion (vor Elementargefahren und schädlichen Umwelteinflüssen 
sowie zur Erhaltung der Bodenkraft) 

Blau Wohlfahrtsfunktion (Einfluss auf die Umwelt) 

Gelb Erholungsfunktion (Wirkung als Erholungsraum) 

Die Bewertung der Schutz-, Wohlfahrts-, und Erholungsfunktionen der Waldflächen wird durch eine 
dreistellige Zahlenkombination der Waldfunktionen mit folgenden Wertziffern ausgedrückt: 

0 keine Wertigkeit 

1 geringere Wertigkeit 

2 mittlere Wertigkeit 

3 hohe Wertigkeit 

So bedeutet z.B. 213: Wald mit mittlerer Schutzfunktion, geringer Wohlfahrtsfunktion und hoher 
Erholungsfunktion. 

Große Teile der Waldflächen in Siedlungsnähe weisen eine hohe Schutzfunktion auf. Eingriffe in diese 
Bereich durch Bauland sind daher sehr kritisch zu hinterfragen. 

Im örtlichen Raumordnungskonzept werden Waldflächen aufgrund der Bundeszuständigkeit gemäß 
den Benützungsabschnitten der digitalen Katastermappe (DKM ©BEV Stand: 10-2022) dargestellt. 

Im Zuge der Neuerlassung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde für die neu hinzugekom-
menen Erweiterungsflächen (siehe Einzelbewertung) eine Stellungnahme der zuständigen Forstin-
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spektion eingeholt. 

3.1.4.2 Tiroler Naturschutzgesetz  
Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner ist derzeit ein Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen: 

Landschaftsschutzgebiet Serles-Habicht-Zuckerhütl 

α5ŀǎ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ {ŜǊƭŜǎ-Habicht-Zuckerhütl liegt in den Stubaier Alpen und erstreckt sich 
vom Serles-Massiv im Nordosten über die drei namensgebenden markanten Gipfel bis zu den ver-
gletscherten Bergketten des Alpenhauptkammes. Das Schutzgebiet reicht von den landwirtschaftlich 
genutzten Flächen der Talniederungen über die Wälder bis hinauf zu den Gipfeln der Dreitausender. 
Der höchste Berg des Gebietes ist mit 3.507 Metern das Zuckerhütl. 

Kurzsteckbrief 

Fläche: 180 km²; Standort: Fulpmes, Gschnitz, Mieders, Neustift im Stubaital, Mühlbachl, Steinach am 
Brenner, Trins (Innsbruck-Land); Seehöhe: 990 - орлт ƳΤ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ ǎŜƛǘ мфупά 

 

Abbildung 14Υ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α{ŜǊƭŜǎ-Habicht-½ǳŎƪŜǊƘǸǘƭά ƛƳ DŜƳŜƛƴŘŜƎŜōƛŜǘ aŀǘǊŜƛ ŀƳ .ǊŜƴƴŜǊΣ 
Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 

3.1.4.3 Gewässerschutzgebiete 
Im Gemeindegebiet bestehen Gewässeruferschutzgebiete außerhalb des Dauersiedlungsraues im 
Bereich folgender Gewässer: 

Stehendes Gewässer im Bereich Bildungshaus St. Michael, Gpn. 736/7 KG Matrei am Brenner  

Stehendes Gewässer im Bereich der Gp. 424/2 KG Matrei am Brenner an der Grenze zur KG Ellbögen 
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Abbildung 15: Gewässerschutzgebiete im Gemeindegebiet Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-
GIS Applikationen, 03-2023 

3.1.4.4 Naturdenkmäler 
Die Erhaltung von Naturdenkmälern ist wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit im öffentli-
chen Interesse gelegen.  

Neben Seen, Wasserfällen, Tümpeln und Quellen oder Klammen wurden vorwiegend Baumgruppen 
unter Schutz gestellt. Aber auch besondere Pflanzenvorkommen, Moore, Felsbildungen, Gletscher-
spuren, Mineralien- oder Fossilvorkommen, erdgeschichtliche Aufschlüsse und charakteristische Bo-
denformen sind erfasst. Naturdenkmäler werden per Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde unter 
Schutz gestellt. 

Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner ist folgendes Naturdenkmal ausgewiesen: 
Name: Fünf Schwarzkiefern Gegenüber dem Bahnhof; Key: ND_3_41; Stand: 06.07.1942; Rechtsquel-
le: Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 6.7.1942, Zl. III-696/3, Verordnungs- und 
Amtsblatt für Tirol und Vorarlberg Nr. 14 vom 1.8.1942, S. 73; Buch I: lfd. Nr. 41; Buch II: lfd. Nr. 34 
(Zl. 7-5205/1982) 

 
Abbildung 16: Naturdenkmal Name: Fünf Schwarzkiefern Gegenüber dem Bahnhof, Gemeindegebiet Matrei 
am Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 
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3.1.4.5 Naturhöhlen 
Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind keine Naturhöhlen ausgewiesen.  

3.1.4.6 Geotope 
Ein Geotop weist, analog zum Biotop für biotische Verhältnisse, eine in sich mehr oder minder ein-
heitliche Beschaffenheit auf und lässt sich damit von seiner Umgebung abgrenzen. Ein Geotop ist also 
die kleinste physiogeographische Raumeinheit, die von einheitlich verlaufenden stofflichen und 
energetischen Prozessen bestimmt wird, die im Geosystem wirksam sind und in der topischen Di-
mension als homogen betrachtet werden.3 

Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind drei Geotope ausgewiesen.  

Blaser Decke und Brennermesozoikum südlich der Serles; Tiris-Nummer: 156. 

Matreier Burgfelsen; Tiris-Nummer: 30. 

Blauschiefer am Lizumer Reckner; Tiris-Nummer: 3 

aƛǘ !ǳǎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ αaŀǘǊŜƛŜǊ .ǳǊƎŦŜƭǎŜƴά ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ DŜƻǘƻǇŜ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǎ 5ŀǳŜǊǎƛŜŘƭǳƴƎǎπ
raumes. 

Geotop Tiris-Nummer: 156; Name: Blaser Decke und Brennermesozoikum südlich der Serles; Quelle: 
Lantschner, M. (2016): Geotope in Tirol, Förderprojekt des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abtei-
lung Umweltschutz, FAI 20135NNF0010 

 

Abbildung 17: Geotop Tiris-Nummer: 156: Name: Blaser Decke und Brennermesozoikum südlich der Serles, 
Naturschutz, Kartierungen Geotope, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 

Geotop Tiris-Nummer: 30; Name: Matreier Burgfelsen; Quelle: Lantschner, M. (2016): Geotope in 
Tirol, Förderprojekt des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, FAI 
20135NNF0010 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/geotop/2994 
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Abbildung 18: Geotop Tiris-Nummer: 30; Name: Matreier Burgfelsen; Naturschutz, Kartierungen Geotope, 
Ab-frage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 

 

Geotop Tiris-Nummer: 3; Name Blauschiefer am Lizumer Reckner; Quelle Lantschner, M. (2016): Ge-
otope in Tirol, Förderprojekt des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, FAI 
20135NNF0010 

 

 

Abbildung 19: Geotop Tiris-Nummer: 3; Name Blauschiefer am Lizumer Reckner; Naturschutz, Kartierungen 
Geotope, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 

3.1.4.7 Checkliste Fließgewässer 
Derzeit sind im Gemeindegebiet einige Fließgewässer mit naturräumlicher Bedeutung ausgewiesen. 
Einzigartige und empfindliche Gewässer fehlen gänzlich. 
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Abbildung 20: Fließgewässer mit naturräumlicher Bedeutung, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 
03-2023 

 

Abbildung 21: Legende Fließgewässer mit naturräumlicher Bedeutung, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Appli-
kationen, 03-2023 

Der Schutz der Gewässer ist in § 7 des TNSchG 2005 wie folgend geregelt: 

Außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen im Bereich von fließenden natürlichen Gewässern 
und von stehenden Gewässern mit einer Wasserfläche von mehr als 2.000 m² folgende Vorhaben 
einer naturschutzrechtlichen Bewilligung: 

a) das Ausbaggern; 

b) die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen; 

c) die Ableitung oder Entnahme von Wasser zum Betrieb von Stromerzeugungsanlagen; 

d) die Änderung von Anlagen nach lit. b und c, sofern die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 
1 berührt werden. 

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen im Bereich 

a) der Uferböschung von fließenden natürlichen Gewässern und eines fünf Meter breiten, von der 
Uferböschungskrone landeinwärts zu messenden Geländestreifens und 

b) eines 500 Meter breiten, vom Ufer stehender Gewässer mit einer Wasserfläche von mehr als 
2.000 m² landeinwärts zu messenden Geländestreifens 

1. die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen sowie die Änderung von Anlagen, sofern 
die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 berührt werden, und 

2. Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter Grundstücke 
einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. 

Im Zusammenhang mit der Vorerhebung wurde seitens des Sachverständigen der Abteilung Umwelt-



Lotz&Ortner  Neuerlassung Örtliches Raumordnungskonzept Marktgemeinde Matrei am Brenner  24 

Strategische Umweltprüfung ς Auflage ς Version 24-07-2024 

schutz darauf hingewiesen, dass auch Gewässer ökologisch äußerst wertvoll sind. Auch bei denatu-
rierten, begradigten Gewässern trifft dies zu, weshalb diese als ökologisch wertvoll zu gelten haben. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist es jedoch erforderlich, mit den Planfestlegungen eindeutig 
zuordenbare Aussagen für zukünftige Entscheidungen zu treffen. Für eine undifferenzierte Festle-
gung von ökologisch wertvollen Flächen in Bächen wird derzeit keine Notwendigkeit gesehen, da 
diese ohnehin nach anderen (übergeordneten) Rechtsmaterien nicht für bauliche Maßnahmen her-
angezogen werden können, bzw. planungstechnisch keine Mehrfachfestlegungen zulässig sind. 

Gewässer gelten daher gemäß § 3 Verordnungstext zum Raumordnungskonzept generell als Flächen 
mit einer erhöhten ökologischen Wertigkeit. Beidseitig von Fließgewässern ist die Freihaltung eines 
fünf Meter breiten Uferschutzstreifens ab der Böschungsoberkante einzuhalten. 

3.1.4.8 Moorschutzkatalog Prof Steiner 
LƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ DƭŜƛƴǎŜǊ aŅƘŘŜǊ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ αaƻƻǊ {9 DƭŜƛƴǎŜǊ aŅƘŘŜǊάΣ aƻƻǊǘȅǇ 5ǳǊŎƘǎǘǊǀπ
mungsmoor. Zustand: beweidet; Kommentar Durchströmungsmoor mit Drepanoclado-
Trichophoretum und Caricetum davallianae; Fläche: 20,183m² 

Das Moor befindet sich außerhalb des Dauersiedlungsraumes  

 

Abbildung 22: Moor SE Gleinser Mähder, Naturschutz, Kartierungen, Moorschutzkatalog, Abfrage AdTLR, 
TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 
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3.1.4.9 Habitatmodellierungen 

 

Abbildung 23: Ornithologische Habitatmodellierungen Q:AdTLR, TIRIS 

Potenziellen Konfliktbereiche mit neuen baulichen Entwicklungsbereichen werden im Zuge der na-
turkundlichen Bearbeitung berücksichtigt und gegebenenfalls in der Beurteilung der Einzelbegutach-
tungen hervorgehoben. 

3.1.5 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

3.1.5.1 Lärm 

Große Teile des Siedlungsraumes werden durch Umgebungslärm verursacht durch die Lärmemissio-
nen aus überörtlichen Verkehrsinfrastrukturen belastet. 
Die wesentlichen Lärmquellen im Gemeindegebiet stellen die den zentralen Siedlungsraum in nord-
südlicher Richtung querende Brennerautobahn A13, die Brenner Straße LB 182 und die Eisenbahn 
dar. 

Die Darstellung beruht auf den durch das AdTLR zur Verfügung gestellten digitalen Unterlagen zur 
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm"). 

Das Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz setzt die Umgebungslärmrichtlinie auf Bundesebene in 
österreichisches Recht um. Ergänzt wird dieses durch verschiedene landesgesetzliche Regelungen. 
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Ziel der Umgebungslärmgesetzgebung ist die Erfassung der Lärmbelastung in strategischen Lärmkar-
ten und die Entwicklung von Aktionsplänen zur Vermeidung und Verminderung von Lärm. Ob für eine 
Straße, eine Bahnstrecke, einen Flughafen oder einen Ballungsraum strategische Lärmkarten zu er-
stellen sind, hängt vom jeweiligen Verkehrsaufkommen bzw. von der Anzahl der EinwohnerInnen ab. 
Ab der strategischen Lärmkartierung im Jahr 2012 sind das Straßen mit mehr als 3 Mio. Kfz-
Fahrten/Jahr, Eisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Fahrten/Jahr und alle Flughäfen sowie Bal-
lungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern. In den Ballungsräumen sind alle Straßen und Eisen-
bahnstrecken sowie Straßenbahnstrecken und bestimmte größere Industrieanlagen (IPPC-Anlagen) 
zu erfassen. Bis Juli 2013 sind auf Basis dieser Lärmkarten von den für die Verkehrsträger zuständigen 
Behörden Aktionspläne zu erstellen. Ihre Anliegen können dabei im Rahmen der vorgesehenen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt werden. Alle fünf Jahre werden die Lärmkarten und Aktions-
pläne überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet. 

 
Abbildung 24: Legende - Umgebungslärm Q:AdTLR, TIRIS 
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Abbildung 25: Umgebungslärm 24h Durchschnitt 4m Höhe Strasse&Schiene Q:AdTLR, TIRIS 

§ 37(4) TROG 2022: Die Eignung von Grundflächen als Bauland ist in Bezug auf Beeinträchtigungen 
durch Lärm jedenfalls gegeben, wenn der nach dem Stand der Technik ermittelte Beurteilungspegel 
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an den jeweiligen Grundstücksgrenzen in den Zeitabschnitten Tag, Abend und Nacht abhängig von 
der Widmung folgende dB-Werte nicht übersteigt: 

 
Abbildung 26: Kriterien hinsichtlich beschränkter Baulandeignung §37 (4) TROG 2022 

Grundflächen, hinsichtlich deren die Einhaltung der maßgebenden dB-Werte nicht gewährleistet 
werden kann, deren Eignung als Bauland aber unter der Voraussetzung einer bestimmten Anordnung 
oder baulichen Beschaffenheit von Gebäuden oder sonstiger baulicher Vorkehrungen in deren Be-
reich oder bestimmter organisatorischer Vorkehrungen gegeben ist, dürfen dann als Bauland gewid-
met werden, wenn die erforderlichen Maßnahmen ergänzend zur Widmung als Bauland textlich fest-
gelegt werden. 

In weiten Siedlungsbereichen liegt demnach eine weitgehende Einschränkung der Baulandeignung 
vor. Wenig beeinträchtigt durch Lärm aus diesen Emissionen sind die Siedlungszentren von Matrei 
Untermarkt, Teilen von Mützens, Pfons, Wiesengrund und Teile von Unterstatz 

Die Bereiche Brennerstrasse, Zieglstadl und Obere Mitznerfelder hingegen weisen zum Teil sehr star-
ke Belastungen auf. 

3.1.5.2 Verkehr 
Das Gemeindegebiet von Matrei am Brenner wird in nord- südlicher Richtung von der Brennerauto-
bahn A13 und der Brenner Straße LB 182 durchquert. Nach Osten zweigen die die L 228 Naviser Stra-
ße und die L38 Ellbögener Straße ab. 

Hinsichtlich der innerörtlichen Verkehrswege siehe im raumordnungsfachlichen Erläuterungsbericht. 
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Abbildung 27: Überörtliche Verkehrswege in Matrei am Brenner 

Die Siedlungszentren Pfons und Matrei werden dabei insbesondere in den Sommermonaten durch 
PKW-Ausweichverkehr stark belastet. 

Dabei ist in Matrei ein DTV von ca. 4000 KFZ/24h zu verzeichnen. 

 

 

Abbildung 28: Automatische Verkehrszählung 2021/2022 (Quelle: 
https://www.tirol.gv.at/verkehr/mobilitaetsplanung/verkehrsberichte -publikationen-und-leitfaeden-fuer-
gemeinden/ 

3.1.5.3 Eisenbahn 
Das Gemeindegebiet wird von der ÖBB-Eisenbahntrasse άKufstein Korridorά, Nummer E330, in nordς 
südlicher Richtung durchzogen. Die Bahntrasse ist im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumord-
nungskonzept eingetragen. 

3.1.5.4 Brenner Basistunnel 
Das Gemeindegebiet ist von der Trassenführung des Benner Basistunnels betroffen. Die Trasse ver-
läuft in einigen hundert Metern unterhalb der Erdoberfläche und stellt somit keine Beeinträchtigung 
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dar. Alle möglichen Szenarien bezüglich Geologie, Wasserversorgung etc. wurden bei der Umweltver-
träglichkeitsprüfung des Vorhabens bereits eingehend behandelt. 

 

Abbildung 29: Schematische Darstellung Brenner Basistunnel, Quelle: www.bbt-se.com 

 

 

Abbildung 30: Eisenbahn (Pfeil blau), Brennerbasistunnel (Pfeil orange), Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Appli-
kationen, 03-2023 

 

Die BBT Achse ist im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskonzept eingetragen. 

3.1.5.5 Lärmbelastung Flugverkehr 
Zu einer eventuellen Lärmbelastung durch Flughäfen liegen keine Ergebnisse vor. 

3.1.5.6 Erschütterungen 
Informationen über eine wesentliche Belastung durch Erschütterungen liegen im Gemeindegebiet 
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nicht vor. 

3.1.5.7 Gefahrenzonen Wildbach- und Lawinenverbauung 
Der Gefahrenzonenplan der Marktgemeinde Matrei am Brenner befindet sich in Rechtskraft. Die 
Gefahrenzonen werden im Verordnungsplan des Örtlichen Raumordnungskonzeptes dargestellt. 

Der Gefahrenzonenplan westlich der Sill im Bereich der KG Mühlbachl und Matrei wurde überarbei-
tet und mit August 2023 behördlich bewilligt.  

 

Abbildung 31: Bearbeitungsstand Gefahrenzonenplan Wildbach- und Lawinenverbauung Marktgemeinde 
Matrei am Brenner, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 02-2024 

In der Roten Gefahrenzone ist die Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen so groß, dass eine 
ständige Besiedlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

In der Gelben Gefahrenzone ist die ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke beein-
trächtigt. Eine Bebauung ist hier nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen möglich. 

Blaue Vorbehaltsbereiche sind für technische oder biologische Schutzmaßnahmen freizuhalten oder 
bedürfen einer besonderen Art der Bewirtschaftung. 

Mit Braunen Hinweisbereichen wird auf andere als durch Wildbäche und Lawinen hervorgerufene 
Naturgefahren hingewiesen. 

Generell ist bei Planungsmaßnahmen in Bereichen, in denen gemäß Gefahrenzonenplan eine Ge-
fährdung durch Wildbach- oder Lawinen ausgewiesen wird oder auf andere Gefahren hingewiesen 
wird eine Begutachtung der Gefahrensituation durch den forsttechnischen Dienst und/oder eine 
ergänzende geologische bzw. hydrogeologische Begutachtung durch befugte Ziviltechniker erforder-
lich.  

In den Änderungsbereichen des Verordnungsplanes sind in den jeweilen Änderungsbereichen ent-
sprechende Begutachtungen erforderlich (siehe dazu weiter im Umweltbericht bzw. in der Bestands-
aufnahme). 
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3.1.5.8 Überflutungsbereiche: 
Im Gefahrenzonenplan sind keine Braunen Hinweisbereiche ς Überflutung (UE) ausgewiesenen  

3.1.5.9 Gefahrenzonen Wasserbauamt 
Im Gemeindegebiet sind Gefahrenzonen der zuständigen Behörde (Baubezirksamt Innsbruck Abt. 
Wasserwirtschaft) ausgewiesen und im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskonzept ein-
getragen. 

Potenzielle Überflutungsbereiche bestehen lediglich im Bereich der Sill.  

Bei Planungsmaßnahmen im Talboden bzw. im Uferbereich der Sill ist eine Detailabklärung mit dem 
zuständigen Wasserbauamt (Baubezirksamt Innsbruck) erforderlich. 

 

Abbildung 32: Naturgefahren Bundeswasserbauverwaltung, Gefahrenzonen und Funktionsbereiche mit 
Überflutungsflächen, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 09-2023 

Mit der letzten Novellierung des TROG wurde die Erhebung von Hochwasserrückhalteräumen aus-
drücklich in den Bestandsaufnahmekanon aufgenommen. Derzeit sind keine Hochwasserrückhalte-
räume bzw. Retentionsflächen vorhanden. 

3.1.6 Schutzgut Landschaft 

3.1.6.1 Kulturlandschaft 
In den Jahren 1999 ς 2001 wurde eine Inventarisierung der Tiroler Kulturlandschaften durchgeführt, 
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welche das offene Kulturland im Dauersiedlungsraum umfasst. Je nach dem Grad der Veränderung 
der Kulturlandschaft im Vergleich zur Situation im Jahr 1950 wurde eine Einstufung in primäre, weit-
gehend und bedingt traditionelle bis moderne Kulturlandschaften vorgenommen.  

primär traditioneller Kulturlandschaftstyp > 75 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditionelle 
Kulturlandschaftsflächen 

weitgehend traditioneller Kulturlandschaftstyp 50 ς 75 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditio-
nelle Kulturlandschaftsflächen 

bedingt traditioneller Kulturlandschaftstyp 25 ς 50 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditionelle 
Kulturlandschaftsflächen 

moderner Kulturlandschaftstyp < 25 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditionelle Kulturland-
schaftsflächen 

Jene Gebiete, die im untersuchten Zeitraum keine strukturellen Veränderungen aufweisen und somit 
noch das Bild der traditionellen Kulturlandschaft zeigen, wurden als schutzwürdige Referenzflächen 
gesondert erhoben und sind getrennt sichtbar gemacht. Als Arbeitsgrundlage dienten historische 
Luftbilder und digitale Orthofotos im Maßstab 1:10.000, ergänzt durch einzelne Geländebegehung. 

 

Abbildung 33: erhobene Flächen lt. Kulturlandschaftsinventarisierung, Marktgemeinde Matrei am Brenner, 
aktuelle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 12-2021  

In der Gemeinde Matrei am Brennerwerden überwiegend moderne (rot unterlegte Flächen) bzw. 
bedingt traditionelle (gelborange unterlegte Flächen) Kuturlandschaftsflächen erhoben. 

Die schraffierten Bereiche stellen traditionelle Referenzflächen dar. 

Im Detail kann die geografische Zuordnung der Kulturlandschaftstypen den WEB-GIS Applikationen 
αYǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘΣ YǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǘȅǇŜƴάΣ ¢LwL{ ŜƴǘƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴ 

Als Basis der Ausweisung der landschaftlichen Freihalteflächen wird die naturkundliche Begleitpla-
nung des Ingenieurbüros für Ökologie Mag. Michael Indrist herangezogen. 

3.1.6.2 Überörtliche Raumordnung, Freihaltegebiete 
Im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner sind keine Landwirtschaftliche Vorrangflächen erlassen 
worden. 
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3.1.7 Schutzgut Sachgüter und kulturelles Erbe 

3.1.7.1 Orts- und Straßenbild 
Im Gemeindegebiet Matrei am Brenner sind keine Gebiete mit erhaltenswertem Orts- und Straßen-
bild gemäß Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz SOG bzw. sanierungsbedürftiger Bausubstanz 
ausgewiesen. Das Ortszentrum von Matrei zeichnet sich jedoch durch eine Baustruktur aus, die eine 
entsprechende Festlegung rechtfertigen würde. 

 

Abbildung 34: Denkmalgeschützter Gebäudebestand in Matrei 

Die nachfolgend angeführten Objekte sind von künstlerischer, kultureller oder geschichtlicher Bedeu-
tung und stehen nach § 2a (Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung) oder § 3 (Unter-
schutzstellung durch Bescheid) DMSG unter Denkmalschutz Veränderungen bedürfen nach § 4 und § 
5 DMSG einer Zustimmung des Denkmalamtes. (§ 4 Verbot der Zerstörung und Veränderung von 
Denkmalen, Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsarbeiten bei Gefahr, § 5 Bewilligung der 
Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen, Denkmalschutzaufhebungsverfahren) 

Gemäß § 3 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 25.9.1923, BGBl. Nr. 533/23 (Denkmalschutzgesetz), in 
der Fassung BGBl. I Nr. 170/1999 und BGBl. I Nr. 2/2008 veröffentlicht das Bundesdenkmalamt die 
Liste der unter Denkmalschutz stehenden unbeweglichen Denkmale. Ausdrücklich wird darauf hin-
gewiesen, dass diese Liste rechtlich nicht verbindlich ist. 
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Nr. Denkmal  
1 Gasthof, Gasthof Lamm 
2 Laufbrunnen mit hl. Johannes Nepomuk, Nepomukbrunnen 
4 Mesnerhaus, Seitenflurgrundriss, eheml Frühmesserhaus, Lebenshilfe-Heimstätte 
3 Spitalskirche hl. Geist 
5 Gemeindeamt, Rathaus, Gendarmerie mit Mosaiken und Sgraffiti vier Stände 
6 Gasthof, Gasthaus Zur Uhr 
7 Laufbrunnen hl. Florian, Florianbrunnen 
8 Kapellenbildstock, Kriegerdenkmal, Kriegerkapelle 
9 Aufnahmsgebäude Matrei am Brenner 
10 Straßenbrücke an der Ellbögener Straße, Stahlträgerbrücke, Kirchbrücke 
11 Laufbrunnen, Marienbrunnen 
12 Hofkapelle, Hogerkapelle 
13 Wirtschaftsgebäude, Kalb 
14 Nischenbildstock, Samerkreuz 
15 Burg Trautson, Schloss Trautson 
16 Kloster Maria Waldrast 
17 Gästehaus und Museum Maria Waldrast 
18 Nischenbildstock, Kapelle hl. Josef, Josefskapelle 
19 Kiosk Maria Waldrast 
20 Wallfahrtskirche Maria Waldrast 
21 Bildsäule, Kreuzweg, 13. Station 
21 Bildsäule, Kreuzweg, 1. Station 
22 Filialkirche hll. Peter und Paul 
23 Wegkapelle, Halderkapelle, Statzerkapelle 
25 Maschinenhaus der Kraftwerksanlage Brennerwerk, Tiwag Kraftwerk - Brennerwerk 
26 Wasserschloss und Überlauf der Kraftwerksanlage Brennerwerk 
27 Bildstock Hl. Johannes Nepomuk, Johannes-Nepomuk-Bildstock 
28 Bildsäule, Denkmal Hans Menardi, Menardidenkmal 
29 Nischenbildstock, Kapelle bei den Siebenquellen, Siebenbrunnenkapelle 
30 Laufbrunnen, Marienbrunnen 
31 Nischenbildstock, Kapelle Kitzhütten 
32 Nischenbildstock, Ecce-Homo-Kapelle, Obere Tannerwegkapelle 
33 Kapellenbildstock, Blutschwitzerkapelle 
34 Wegkapelle, Auffindungskapelle 
35 Kapellenbildstock, Kapelle Unser Herr im Elend, Untere Tannenwegkapelle 
36 Meilenstein Nr. 12 
37 Nischenbildstock, 15. Rosenkranzkapelle: Marienkrönung 
38 Kapellenbildstock, Kapelle hl. Antonius, Antoniuskapelle 
39 Friedhof mit Kapellen und Kleindenkmalen 
40 Hofkapelle, Kapelle Gedeir, Weißlhofkapelle 
41 Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt 
42 Mesnerhaus 
43 Filialkirche hl. Margaretha 
44 Pfarrhaus Pfons 
45 Hauskapelle, Kapelle St. Michael, Michaelskapelle 
46 Burg Arnholz, Schloss Arnholz 
47 Ansitz Latschburg, Latschburg 
48 Einhof, quergeteilt, materiell geteilt, Mittelflurgrundriss, Glas 
49 Filialkirche hl. Nikolaus, Nikolauskirche 
50 Neuzeitliches Gräberfeld 
Tabelle 1: Denkmalliste Tirol, unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz, Bundes-
denkmalamt, 29-02-2022 
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Die Denkmäler werden im Verordnungsplan entsprechend kenntlich gemacht. Im Bereich der Denk-
mäler bzw. im Umfeld davon sind bei Planungsmaßnahmen Stellungnahmen des Bundesdenkmalam-
tes einzuholen. 

Im Zuge der Erlassung von Bebauungsplänen ist die Berücksichtigung eines harmonischen Orts-, Stra-
ßen- und Landschaftsbild in historisch gewachsenen Baustrukturen zu berücksichtigen. 

3.1.7.2 Fundzonen und Bodendenkmalschutz 
Im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner sind zahlreiche Archäologische Fundzonen ausgewiesen, 
die auch im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskonzept eingetragen sind. 

 

Abbildung 35: Archäologische Fundzonen (Orange Flächensignatur), Marktgemeinde Matrei am Brenner, 
aktuelle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 

 
Abbildung 36: Archäologische Fundzonen (Orange Flächensignatur), Marktgemeinde Matrei am Brenner, 
aktuelle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 03-2023 
 

Fundstelle Fundart Datierung Fundstellennummer 

Gleirsbühel Höhensiedlung; Brandschüttungs-
grab, Gräberfeld 

Bz A2-Bz C 8/02/81204 6 

röm. Einzel-
fund Zieg-
lstadl 

Einzelfund,Einzelgrab,Grab? Jüngere Eisenzeit 8/02/81204 8 
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Huditzhof Einzelfund, Siedlung? Ha D-Lt A; Neuzeit 8/02/81207 9 

Schlossbühel Burg/Schloss; Siedlung, Höhensied-
lung 

Bz A-Bz C; Jüngere Eisenzeit 
13.Jh. n.-14.Jh.n 

8/02/81204 4 

Vogelbühel Einzelgebäude, Vogeltenne; 
Burg/Schloss, Turm 

Jüngere Eisenzeit; Frühmit-
telalter; Hochmittelalter 

8/02/81204 3 

Raspenbhhel Siedlung? Einzelfund; Wohnturm, 
Burg ?, Zisterne; Gräberfeld; Kalk-
brennofen 

Späte Bronzezeit; Ältere 
Eisenzeit; Ha D-Lt A 

8/02/81204 1 

Pfarrkirche 
Mariae Him-
melfahrt 

Kirche,Friedhof; Siedlung?; Sied-
lung 

Mittlere Bronzezeit; Späte 
Bronzezeit; Ältere Eisenzeit; 
Jüngere Eisenzeit; Kaiserzeit 

8/02/81207 2 

Urnengräber-
feld Ellbsgen-
erstr. 

Körperbestattung; Gräberfeld; 
Einzelfund 

Bz D2-Ha C; Jüngere Eisen-
zeit; Diokletianisch; Datie-
rung unbekannt 

8/02/81204 7 

Tabelle 2: Archäologische Fundzonen, Marktgemeinde Matrei am Brenner, aktuelle Abfrage AdTLR, TIRIS 
WEB-GIS Applikationen, 03-2023 

3.2 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtausführung des Plans oder Programms 

Gemäß § 31a Absatz 2 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 ist das örtliche Raumordnungskonzept je-
weils auf einen Planungszeitraum von 10 Jahren auszurichten und fortzuschreiben. Die Fortschrei-
bung hat für das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen.  
Die Gemeinde hat gemäß § 80 TROG 2022 spätestens bis zum Ablauf des 2. Jahres nach Vereinigung 
der Gemeinden zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
vorzulegen.  
Die Neuerlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist vom Gemeinderat der Marktgemeinde 
Matrei am Brenner daher bis spätestens 1. Jänner 2024 zu beschließen und der Landesregierung zur 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen. 
Die Nichtausführung des Programmes hat mittel- und langfristig Konsequenzen auf die tatsächliche 
Befriedigung der Wohnbedarfs der Bevölkerung und der Wirtschaft. 
Insgesamt liegt in der Gemeinde derzeit ein Baulandüberhang an langfristig gewidmetem, aber un-
bebautem Bauland im Ausmaß von ca. 10 ha vor, wobei 2/3 der Fläche (dh. ca. 6,5ha) sich auf die 
Widmungskategorie Wohngebiet bzw. Mischgebiet mit Möglichkeit betriebsunabhängiger Wohnnut-
zung bezieht. 
Dazu kommen noch ca. 8 ha an bauliche Entwicklungsbereichen, die als entsprechendes Bauland für 
den festgelegten Nutzungszweck (davon für Wohnen 3ha) gewidmet werden könnten. 
Im gegenständlichen Verordnungsplan sind darüber hinaus Rücknahmebereiche im Ausmaß von ca. 
3,0ha vorgesehen, die im Rechtsbestand als mögliches Bauland ausgewiesen sind. Die raumord-
nungsfachlichen Gründe für die Rücknahme dieser Entwicklungsbereiche liegt in der mangelnden 
Eignung der Flächen auf Grund der topographischen Verhältnisse, der mangelnde Erschließung 
und/oder der Lage in Rutschungsbereichen. 
Es wäre somit die räumliche Entwicklung an sich auf Grund dieser Werte nicht eingeschränkt, die 
bauliche Nutzung der Rücknahmeflächen würde jedoch zu maßgeblichen Umweltauswirkungen füh-
ren. Zudem würde es zu einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung allenfalls an-
stehender Widmungsansuchen führen, da im Fall einer Nichtdurchführung der Erlassung des örtli-
chen Raumordnungskonzeptes, außer in den Fällen des § 36 Abs. 1 lit. c und d TROG keine weiteren 
Grundflächen als Bauland, als Sonderflächen oder als Vorbehaltsflächen gewidmet werden dürfen. 
Die Nichtausführung des Planes stellt somit keine realistische Handlungsalternative dar. 
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Abbildung 37: Baureserven gemäß Bestandserhebung 12/2022 

3.3 Umweltprobleme, die derzeit für den Plan oder das Programm relevant sind 

Hochrangige Schutzinteressen bzw. daraus resultierende Umweltprobleme sind im Gemeindegebiet 
durch die Belastung durch Lärmemissionen aus den überörtlichen Verkehrsinfrastrukturen der Auto-
bahn und ÖBB-Strecke bzw. durch naturräumliche Gefährdungen in den Rutschungsbereichen insbe-
sondere in Pfons gegeben. 

Im Zuge der Neuausweisungen handelt es sich um kleinräumige Teilaspekte, wie z.B. die Lage in Na-
turgefahren, Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes oder des Verlustes an landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 

Bei der raumordnungsfachlichen Beurteilung der einzelnen geplanten Änderungsbereiche wird im 
Detail darauf eingegangen. 
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4 ZIELE DES UMWELTSCHUTZES AUF INTERNATIONALER; GEMEINSCHAFTLICHER UND 
NATIONALER EBENE 

4.1 Internationale Ziele 

4.1.1 Alpenschutzkonvention 
Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag für den umfassenden Schutz und die nachhalti-
ge Entwicklung der Alpen Die Ziele der Raumplanung und der nachhaltigen Entwicklung des Alpen-
raums sind folgende:  

ω Anerkennung der besonderen Erfordernisse des Alpenraums im Rahmen nationaler und eu-
ropäischer Politiken,  

ω Harmonisierung der Raumnutzung mit den ökologischen Zielen und Erfordernissen,  

ω sparsame und umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen und des Raums,  

ω Anerkennung der besonderen Interessen der Bevölkerung im Alpenraum durch Anstrengun-
gen zur dauerhaften Sicherstellung ihrer Entwicklungsgrundlagen,  

ω Förderung der Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitiger ausgewogener Bevölkerungsent-
wicklung innerhalb des Alpenraums,  

ω Wahrung der regionalen Identitäten und kulturellen Besonderheiten,  

ω Förderung der Chancengleichheit der ansässigen Bevölkerung im Bereich der gesellschaftli-
chen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung unter Achtung der Kompetenzen der Gebietskör-
perschaften,  

ω Berücksichtigung von natürlichen Erschwernissen, Leistungen im allgemeinen Interesse, Ein-
schränkungen der Ressourcennutzung und Preisen für die Nutzung der Ressourcen, die ihrem wirkli-
chen Wert entsprechen. 

Die Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle setzen einen verbindlichen Rahmen und 
geben zugleich Impulse für die nachhaltige Entwicklung alpiner Regionen. Der Raumordnungsplan 
α½ǳƪǳƴŦǘǎǊŀǳƳ ¢ƛǊƻƭά ƛǎǘ ŀǳŎƘ ŀƭǎ .ŜƛǘǊŀƎ ȊǳǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ !ƭǇŜƴƪƻƴǾŜƴǘƛƻƴ Ȋǳ ǾŜǊǎǘŜƘŜƴ όƛƴǎōŜπ
sondere im Sinne von Artikel 8 Abs. 2 des Protokolls für Raumplanung und nachhaltige Entwicklung). 

4.1.2 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen. 

Wesentliches Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist die Erhaltung und Wiederher-
stellung der biologischen Vielfalt. Dieses Ziel soll mit dem Aufbau des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000 erreicht werden. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Gebiete zu nennen, zu 
erhalten und zu entwickeln, in denen Arten und Lebensräume von europaweiter Bedeutung vor-
kommen. Entsprechende Gebiete sind in der Gemeinde nicht festgelegt. 

4.1.3 Vogelschutzrichtlinie 
RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Current consolidated version: 26/06/2019) 

Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, die wildlebenden heimischen Vogelarten im Gebiet der Europäi-
schen Union in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten, und neben ihrem Schutz auch die Bewirtschaf-
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tung und die Nutzung der Vögel zu regeln. 

Die Vogelschutzrichtlinie enthält unterschiedliche Bestimmungen zum Schutz der Bestände sämtli-
cher im Gebiet der Europäischen Union natürlicherweise vorkommenden Vogelarten einschließlich 
der Zugvogelarten. Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten und Lebensräume wer-
den die Mitgliedstaaten insbesondere zur Einrichtung von Schutzgebieten verpflichtet, wobei die 
zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete ausgewählt werden müssen. Daneben sind auch 
sonstige Lebensräume zu pflegen und ökologisch zu gestalten, wobei zerstörte Lebensstätten wie-
derherzustellen und neue Lebensstätten zu schaffen sind. 

Darüber müssen artenschutzrechtliche Schutzvorschriften erlassen werden, die unabhängig von ih-
rem Bezug zu geschützten Gebieten oder Objekten gelten. Unter anderem sind Verbote gegen das 
absichtliche Töten, Fangen, Halten, Stören oder den Handel von wildlebenden Vogelarten vorzuse-
hen. In den Anhängen werden zudem Vogelarten mit besonderem Schutzstatus gelistet, für die wei-
tergehende Schutzmaßnahmen gelten. Als Richtlinie müssen diese Bestimmungen von den Mitglied-
staaten der Europäischen Union in ihr jeweiliges nationales Recht umgesetzt werden. In Österreich 
erfolgt die Umsetzung im Rahmen des Tiroler Naturschutzgesetz 2005 - TNSchG 2005. 

Vogelschutzgebiete sind großräumige Gebiete, die für den Fortbestand einer artenreichen Vogelwelt 
eine herausragende Stellung einnehmen. Diese Gebiete sind in Europa durch die Europäische Vogel-
schutzrichtlinie festgesetzt (SPA). Vogelschutz ς Gebiete von internationaler Bedeutung (IBA) sind ein 
weiterer wichtiger Baustein, um Lebensraum für unsere Vögel zu erhalten. Entsprechende Schutzge-
biete sind in der Gemeinde Matrei am Brenner nicht verordnet. 

Indirekt werden die Ziele der Vogelschutzrichtlinie durch Ausweisung ökologisch wertvoller Freihalte-
flächen im örtlichen Raumordnungskonzept auf Basis der naturkundlichen Bearbeitung berücksich-
tigt. 

4.1.4 EU-Wasserrahmenrichtlinie  
Die europäische Wasserpolitik wurde durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, RL 2000/60/EG) 
grundlegend reformiert. 

Die Richtlinie trat im Jahr 2000 in Kraft und zielt darauf ab, bis 2015, mit Ausnahmen spätestens 
2027, einen guten ökologischen und guten chemischen Zustand für Oberflächengewässer sowie ein 
gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand für erheblich veränderte oder 
künstliche Gewässer zu erreichen. 

Für das Grundwasser ist ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand zu erreichen. 

Ziel ist eine systematische Verbesserung und keine weitere Verschlechterung des Zustands aller Ge-
wässer, zum Schutz der Aquatischen Ökosysteme, aber auch jener Landökosysteme und Feuchtge-
biete, die direkt von den Gewässern (Oberflächengewässern und Grundwasser) abhängig sind. 

Zu den zentralen Elementen der Wasserrahmenrichtlinie zählt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
zur:  

Verankerung von Umweltzielen für Oberflächengewässer und Grundwasser  

umfassenden Analyse der Flusseinzugsgebiete 

Einrichtung eines Überwachungsmessnetzes 

Erstellung von flussgebietsbezogenen Bewirtschaftungsplänen samt Maßnahmenprogramm unter 
Einbeziehung der Öffentlichkeit zur Erreichung der Ziele bis zum Jahr 2015, mit Ausnahmen spätes-
tens 2027.  

Zyklische Überarbeitung der Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete (alle 6 Jahre). 

Umsetzung in Österreich 

Die Wasserrahmenrichtlinie wurde im Jahr 2003 durch die Novelle des Wasserrechtsgesetzes 1959 
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(BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.) in nationales Recht überführt. Die Umsetzung der Vorgaben der WRRL 
wurde durch Konzepte und Diskussionsgrundlagen unterstützt, die von ExpertInnenarbeitskreisen 
des ehemaligen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(BMLFUW) entwickelt wurden. Im Jahr 2004 berichtete das BMLFUW gemäß Artikel 3 der WRRL an 
die zuständigen Behörden der Europäischen Kommission. 

Mit der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV, BGBl. II Nr. 479/2006, Novellierung mit 
BGBl. II Nr. 465/2010) wurden im Jahr 2006 die Vorgaben der WRRL zum Monitoring in Österreich 
umgesetzt und die bestehenden österreichischen Überwachungsprogramme entsprechend ange-
passt. Ein zusammenfassender Bericht gemäß Artikel 8 und Anhang V der WRRL über die Planung 
und Erstellung der neuen Programme zur Überwachung des Zustands der österreichischen Gewässer 
wurde 2007 an die Europäische Kommission übermittelt. 

Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 

Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der WRRL - über das Wasserrechtgesetz - hat der/die 
zuständige BundesministerIn in Zusammenarbeit mir den Zuständigen für die wasserwirtschaftlichen 
Planungen der Länder alle sechs Jahre einen Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) zu 
erstellen und auf der Internetseite zu veröffentlichen. 

Im NGP werden auf Basis einer umfassenden IST-Bestandsanalyse die signifikanten Gewässernutzun-
gen und die zu erreichenden Erhaltungs- und Sanierungsziele sowie die dafür erforderlichen Maß-
nahmen festgelegt. Es gibt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren mit der Möglichkeit der Stellung-
nahme zum Entwurf des NGP. Die Kriterien zur Bestimmung des chemischen und ökologischen Zu-
stands wurden in entsprechenden Qualitätszielverordnungen geregelt (QZV Chemie OG, QZV Ökolo-
gie OG sowie QZV Chemie GW) 

Die Daten sind als WebGIS Abfragen unter: 

https://maps.wisa.bml.gv.at/gewaesserbewirtschaftungsplan-2021 

abrufbar. 

Im Rahmen der örtlichen Raumordnung werden die Ziele des Rahmenplanes durch Befassung der 
zuständigen Behörden im Rahmen der SUP berücksichtigt. 

4.2 Nationale Ziele und überörtliche Rahmensetzungen 

4.2.1 Raumordnungsplan Lebensraum Tirol ς Agenda 2030 
Ziel des Raumordnungsplanes ist eine strategisch orientierte, vorausschauende und abgestimmte 
räumliche Entwicklung des Landes für einen Zeithorizont von ca. 10 Jahren. Die weitere Stärkung der 
Eigenentwicklungsfähigkeit der Regionen des Landes und ein optimales Zusammenwirken von Lan-
des- und Regionalentwicklung sind darin wesentliche Anliegen. Die grundsätzlichen Ziele wurden bei 
der Detailbeurteilung entsprechend berücksichtigt. 

4.2.2 Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie 
Die Landesregierung hat am 25. Mai 2021 die neue Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie "Le-
ben mit Zukunft" beschlossen. Diese fokussiert den Zeithorizont 2030 und nennt Ziele und Hand-
lungsschwerpunkte, um die komplexen und drängenden Herausforderungen wie den Klimawandel, 
soziale Ungleichheiten oder die Erschöpfung natürlicher Ressourcen bewältigen zu können. 

Die Strategie ist eine bedeutende Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für die Tiroler Landesre-
gierung und stellt den Beitrag des Landes zur Erreichung des von der Republik Österreich ausgerufe-
nen Ziels, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein, dar. 

Die Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie umfasst folgende sechs Handlungsfelder und Ziele: 

https://maps.wisa.bml.gv.at/gewaesserbewirtschaftungsplan-2021



